
Tarifordnung Amt für Steuern Stand 1. Januar 2024

Bezeichnung Preis
Fr.

Alle Auskünfte, Formularbezüge, Merkblätter und Fotokopien im Zusammhang mit einer 
Veranlagung sind nicht gebührenpflichtig !

Bezug von Einzelformularen und Merkblättern bis zum Gesamtbetrag von Fr. 20.-- gratis
Formularbezüge der Gemeinden pauschale Verrechnung
Formularbezüge für Schulen gratis

Drucksachen des Bundes Web-Shop Bundespublikationen
https://www.bundespublikationen.admin.ch

Fotokopien
bis 10 Stück je Stück 1.00
grössere Auflagen (mind. aber Fr. 10.--) je Stück 0.20
Liegenschaftsschätzung für Banken  (Arbeitsaufwand und Fotokopie) je Stück 2.00

Auskünfte (ausserhalb Veranlagung)
über Steuerfaktoren (z.B. WEG, Coop Patenschaften usw.) gratis
Ansässigkeitsbestätigungen gratis
Bestätigungen über bezahlte Steuern gratis
Ansatz für Einschätzungsexperten SE und JP usw. je Stunde 140.00
Ansatz für Einschätzer/in USE je Stunde 100.00
Ansatz Sekretariat je Stunde 80.00

Akteneinsicht ausserhalb Veranlagung nach Aufwand

Liegenschaftsschätzungen (gilt nicht für ordentliche amtliche Schätzungen)
Grundpauschale 500.00
Ansatz für Schätzer je Stunde 140.00
Ansatz für Sekretariat je Stunde 80.00
Ansatz für Fahrkosten je km 1.00
Schätzungen gem. BG über das bäuerliche Bodenrecht pauschal 400.00

Steuerkommission 
Spruchgebühren für abgewiesene Einspracheentscheide 3 % des Streitwertes

mind. Fr. 100.00
Kanzlei- und Ausfertigungsgebühren, pauschal 50.00


